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JI...,. '11 (JA der Beilagen zu den .stenogrilphischen Protokollen des Nationalrates 

. Xli. Gesetzgebungsperiode 
B UN DES MI NISTE RI UM 

FDR WIEN, 

AUSWARTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 110.822-4b(POL)71 493 /A.'fJJ .. 
: ,',' : " "Z'lI "-/.f J rJJa 

.Schriftliche ,Anfrage der Abgeordneten , ~, ' I) c! i~prll1971' 
zum Nationalrat Dr. Kranzlmayr, Dr.Leitner,Prct;;,am-LlJ- ! 

'Dr. Karasek und Genossen an die Bundesregierung," " 
,betreffend Empfehlung, Nr. 615 des Europa-
rates , betreffend 'eine Grun,dsatzerklärun,g 
über di~ <,Temeindeautonomie (Zl~ 487/J) 

An die 

Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates 

,. ~, 

Wie n 

'I 
Nach der dem Bundeskanzleramt zugekommenen Note der 

Kanzlei des Präsidenten,des Nationalrates Zl. 487/J vom' 

3. März 1971 haben die Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. KRANZLMAYR, Dr" LEITNER, Dre K.4.RASEK und Genossen eiile 

Anfrage 

an 'die Bundesregierung, betreffend EmpfehlUng Nr. 615 des 

Europarates', betreffend'~ine ,Grundsatzerklärung über die 

"Gemeinde,autonomie überreicht. 

,Ich 'beehre nUch, 'dies~ Anfrage in EntsprechUng des 
Beschlusses des' Mini'Sterrates Zl .. 22981 PrM71 vom 200 4 8 1971, 

namens der Bunde'sre gi erung' wie folgt zu beantworten: 

Das ,Komitee der Ministerd~legierten des Europarates 
, ' 

hat sich im Rahmen seiner 193. ,Tagung im Oktober' 1970 mit der 
Empfehlung'615 der Beratenden Versammlung befaßt un.d; infolge 

stark div~rgierender Stellungnahmen der Delegierten beschlossen, 

die Erörterung der Empfehlung im Rahmen einer späteren 'ragung 

fortzusetzenoSoweit bisher feststeht, werden die Minister­

delegierten die, Berc;tung über die gegenständliche Empfehlung 

auf ihrer 1990 Tagung, die für 27. April l~J~ anberaumt wurde, 

wieder aufnehmen. 

. / . 
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Der Ständige Delegierte Österreichs im Ministerkomitee 

des Et~roparates wurde angewiesen,. den im Ahsatz6 'der' " 

Empfehlung enthaltenen Vorschlägen zuzustimmen. 

Diese Vleisung stützt. sich auf d.as Ergebnis', einer 'Über­

prüfung der Vereinbarkeit der,in der gegenständlichen 

Empfehlung des Europarates enthaltenen Grundsät'ze über"'di.e ' 

G-errieindeautonomie mit' den verfassung'srech.:t;lich verankerten 

Grundsätzen des Gemeinderechtes in Österreich, die durch' 

die B-VG-Novelle 1962, BGB16 Nr. 205 neu geregelt worden' 

sindo 

, Imei,nzelnen darf hiezu bemerkt werden: 
, ' , 

, a) Punkt 1 (des Absatzes 6) der Emp.fehluug des ,Europarates 

fordert das Recht der Geme:i.nde, ihre eigenen Angelegen­

hf:ü ten unter eigener Verantwortung durchfreigewählte 

K~rperschaften zu besorgen. 
" 

Dieses Recht erscheint vor allem ini Art. 117 Abs. 1 lit"a 
und Arto 117 2 B-VG bereits verankert: danach ist der 

Gemeinderat als allgemeiner Vertretuxlgskörper von den' 

Wahlberecht:Lgten der Gemeinde auf Grund,des gle;icb,en, 

unmi ttelbaren, geheimen und' persö:nliche'n, VerhEi:l til;Lswahl­

.;r.'echtes zu wählen. Der Gem~inderat ist'denauf Grund des 

Art 0 115 Abs ~ 2 B'-VG von den La'ndesgesetzgebw:i'gen erlassenen' 
. . -'. . ' 

Gemeindeordnu ... '1g~n zufolge durchwegs dc:s, maßgeJ::>1i~he Gemeinde .... 

organ .in Angelegenheiten des, eigenen Wirk1.mgsbereiches 

der Gemeinde. 

b) Punkt 2 der Empfehlung fordert, daß das Pririzip der 

Gemeindeautonomie in der Verfassung ;je,des,: Staates ver­

ankert sein soll. 

Im .B-VG ist dies bereits der Fall .. Die Autonomie und der 

eigene Wirkungsbe~eich der Gemeinde sind vor alle'm durch 

Art. "116 Abs. 1 1L."1d 2 B-VG und durch Art .. 118 B-VG 

verfassungsrechtlich gewährleistet.' 

./~ 

" 
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c) Punkt 3 der Empfehlung fordert zum Schutz's -der Ge .... 
meindeautonomie.das Recht der Gemeinde'auf eine Organisation, 
die es ihr ermöglicht, den Erfordernissen ihrer Einwohner 

. im Rahmen ihrer: eigenen Krä.fte zu entsprechen .. 
Dieser Forderung werden die Bestimmun.gen des Art 0117 
B-VG über die Organisation der Ge,meinde~und des Arto 118 
Absa 2 B-VG mit der Ga.rantie des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde gerecht.,. 

d) Punkt 4 der Empfehlung fordert das Recht der Gemeinden., 

sich miteinander zur Erreichl.lng gemeinsamer Zwecke zu 
verbinden. Dieses Recht der Gemeinde ergibt sich in der 
österreichischen Rechtsordnung aus ihrer Qualifikation 
als Gebietskörperschaft (Art 6 ·1'16 Abs. 1 B-VG) , so hin als 
Rechtsperson, Derartige Zusammenschlüsse.von Gemeinden' 
exisiieren bereits in Form des Österreichischen Gemeinde­

bundes und seiner Landesorganisationen, sowie in ·Form 
des Österreichischen Städtebundes. 

e) Punkt 5 der Empfehlung fordert, daß alle Maßnahmen, die 
lokale Interessen berühren, zunächst von den Gemeindebe..;. 
hörden und nicht yon überörtlichen Behörden.getroffen 
werden sollen. Dies erscheint durch die Garantie des 
eigenenWirkl..mgsbex·ei.ches der Gemeinde in ,den Art" 116 
Abs 0 2 und 1'18 B-VG sowIe durch die Beschränkung des 
staatlichen Aufsichtsrechtes (z~B. im Art. 119 a Abso 8 
B-VG) in Österreich bereits gewährleistet~ 

f) Pun..l.ct 6 der Empfehlung fordert das Reeht der Gemeinde zur 
StellUIlgnahme bei Vorhaben, die die ,Zukunft der Gemeinde' 
betreffen. 

Auch dieses Recht ist den Gemeinden in Österreich weit­
gehend gewährleis"te-L Dies ist z.B. nicht nur aus den im 
B-VG normierten AnhörtU'lgsrechten (Art ~ 116 Abs 0 lj. und 

119 a Abs. 6 B-VG) und Parteirechten (Art" 119 a Abs. 9 B-VG) 

./ . 
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zu schließen, sondern auch aus den in den Gemeindeord...n.ungen 

der einzelnen Länder geregelten Anhörungsrechten z .. B$ im 

Falle einer Gemeindeverei:nigung,," 

g)Punkt 7 der :E:mpfehlungfordert, daß die Tätigkeit der' 

Gemeinde in AusübUllg ihrer Befugnisse nur der Kontrolle 

durch das Gesetz unterliegen 80110 

Dies ist im B·-VG realisiert: es sei, C11J.f die Bestimmungen 

der ArtQ 116 Absa 2, 11ß Ahs$ 4, 119 a Abs. '1,5,6 und 7 
B-VG verwiesen~ 

, . 

h) Punkt 8 der Empfehlung fordert für die Gemeinden das Recht 

der freien Disposition über ihre finanziellen Mittel, getrennt 

von jenen des Staates~ 

Dieser Grundsatz 'erscheint durch die Bestimmung des Art. 116 

Abs. 2 B-VG garantiert • 

i} Punkt'9 der Empfehlung fordert, daß die Verteilung der 

finanziellen Mi·ttel auf ,die, Gemeinden im Verhältnis zu den 

ihnen obliegenden Aufgaben e'rfolge:n soll. 

Diese Forderung erscheint durch die einschlägigen Bestinullungen 

des Finanz-Verfassungsgesetzes 19.1j·8 sowie des FinanzauB­

gleichsgesetzes 1967 be~eits erfüllt. 

Wien, am 22~")April 1971 
. "f 

Der Bundesminister für ,Auswärtige 
Ange 1 e genhei t e:ri : 

·1/ 

V· I ' t.\~ ., .. ..."/tJ-cr/l'" /\:H-'~>l /~ 
V 
A 
\', 
-..:.. 

\ 
\ 

493/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




